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§ 27 GWO 1996
 GWO 1996 - Wiener Gemeindewahlordnung 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.07.2020

Vom ersten Tag der Au egung an dürfen Änderungen im Wählerverzeichnis nur mehr auf Grund des Berichtigungs-

und Beschwerdeverfahrens vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon sind Beseitigungen von o enbaren

Unrichtigkeiten in den Eintragungen von Wahlberechtigten, Streichungen bei Doppeleintragungen

(Mehrfacheintragungen) und Behebungen von Formgebrechen, insbesondere die Berichtigung von Schreibfehlern.

In Kraft seit 20.04.2016 bis 31.12.9999
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